














gelten die W zu§ 44 ThürLHO sowie die§§ 45,47 und 50 SGB X, soweit nicht in 
diesen Förderrichtlinien Abweichungen zugelassen worden sind. 

7.8 Die Fördermaßnahmen werden durch den Zuwendungsgeber einer Zielerrei
chungskontrolle (Controlling) gemäß den Verwaltungsvorschriften zu § 23 
ThürLHO unterzogen. 

8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt nach Unterzeichnung in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 
2026 außer Kraft. 

Erfurt, den .:/. Dt/. bL3 

-Helmut Halter
Minister für Bildung, Jugend und Sport
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